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 Dr. Johannes Kehrer 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geändert 
wird (Fundrechts-Novelle 2021 – FundR-Nov 2021) - Stellungnahme 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Wirtschaftskammer Österreich dankt dem Bundesministerium für Justiz für das übermittelte 
Schreiben vom 23.9.2020 und nimmt zu diesem wie folgt Stellung: 
 
Aus Sicht der Wirtschaft ist das Anliegen der österreichischen Städte und Gemeinden 
nachvollziehbar: Einerseits sollte unverhältnismäßiger Administrativaufwand (z.B. Personal- und 
Lagerkosten) generell vermieden werden. Andererseits entspricht die Verkürzung von Fristen 
einem aktuellen Trend, der auf die raschere Herbeiführung von Rechtsklarheit abzielt (vgl. zB 
auch die laufenden Diskussionen zur Reform des Rechts der Verjährung und Ersitzung). 
 
Insofern besteht gegen das Reformvorhaben kein Einwand. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Ausführungen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Dr. Harald Mahrer Karlheinz Kopf 
Präsident Generalsekretär 
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